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Bebauungsplan Breitenfeld V  
-Vergabe Erschließungsplanung- 
 
Beschlussfolge: 
Gemeinderat öffentlich 21.09.2023 
 
 
Beschlussantrag: 
 
Die Planungsleistung für die Erschließung Breitenfeld V werden auf der Grundlage 
des Angebotes vom 03.05.2023 an Keller planen + bauen, Riegel vergeben. 
 
 
Begründung: 
 
Am 29. Juli 2021 wurde der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Breiten-
feld V gefasst. In der Gemeinderatssitzung am 19.01.2023 wurde der Vorentwurf 
zum Bebauungsplan Breitenfeld V gebilligt und die frühzeitige öffentliche Beteiligung 
beschlossen. Dies hat in der Zeit vom 13.02.2023 bis 17.03.2023 stattgefunden. Nun 
steht die Bearbeitung der Einwände aus der frühzeitigen Beteiligung an, um die for-
melle Beteiligung der Öffentlichkeit (Offenlage) vorzubereiten. Hierzu ist es ergän-
zend erforderlich, dass die Planungsleistungen der Erschließung vergeben werden.  
 
Bei drei Planungsbüros wurden am 03. April 2023 Honorarangebote auf der Grund-
lage des gebilligten städtebaulichen Entwurfes angefordert. Alle drei Büros haben ein 
Angebot abgegeben, die Angebote wurden von der Fachbereichsleitung 3 und der 
Sachgebietsleitung Tiefbau geprüft. Ein Angebot wurde in die Wertung nicht aufge-
nommen, da nicht alle Positionen kalkuliert waren und der Vergleich nicht möglich ist. 
Die Prüfung ergibt folgenden Vergabevorschlag: 
 

 Keller planen + Bauen, Riegel    156.796,72 €  
 Bieter 2       162.215,36 € 

 
Das Büro Keller planen + bauen hat im Angebot die Honorarzone II/Mittelsatz zu 
Grunde gelegt. Alle anderen Angebote waren in der Honorarzone III angesiedelt. 
Aufgrund der Wirtschaftlichkeit und der Vollständigkeit des Angebotes schlägt die 
Verwaltung vor die Planungsleistung für die Erschließung Breitenfeld V an das Büro 
Keller planen + bauen aus Riegel zu vergeben.  
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Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
 
Investitionsaufträge: 7.53800106-004 und 
    7.54100104-003 
 
Haushaltsmittel sind in der Finanzplanung ab 2024 bereitgestellt.  
 
 
 
 
Kenzingen, 8. September 2023 
 
 
 
 
 

Matthias Guderjan 
Bürgermeister 

Markus Bührer 
Fachbereich 1 

Annette Shkodra 
Fachbereich 3 
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